
Der Versorgungsnachweis dient als Nachweis über Ihre Versorgungsbezüge. Im Kopf des 
Versorgungsnachweises finden Sie allgemeine Angaben zu Ihrem Versorgungsbezug. Im 
Anschluss daran werden die Bestandteile Ihrer Versorgungsbezüge dargestellt. 
 
Beispiel des Kopfes eines Versorgungsnachweises 
 

 
 
Erläuterung der wesentlichen Angaben: 
 
1 Nachweisdatum 

Hier ist das Datum (Monat/Jahr) des Bezügemonats angegeben. Ändert sich die Höhe 
des Zahlbetrages, erhalten Sie einen weiteren Versorgungsnachweis. 
 

2 Sachbearbeiterzeichen  
Hier finden Sie das Bearbeiterzeichen der/des für Sie zuständigen 
Versorgungssachbearbeiterin/ -bearbeiters. Bitte geben Sie bei Schriftwechseln stets 
das Bearbeiterzeichen sowie Ihre Versorgungsnummer (Erläuterung in Ziffer 8) des 
aktuellen Versorgungsnachweises an. Sofern die Festsetzung Ihrer Versorgungsbezüge 
noch nicht erfolgen konnte und Sie eine Abschlagszahlung auf Ihre Versorgungsbezüge 
erhalten, ist kein Bearbeiterzeichen ausgewiesen. 
 

3 Telefonnummer 
Hier ist die Telefondurchwahl der/des für Sie zuständigen Versorgungssachbearbeiterin/ 
-bearbeiters angegeben. Sofern die Festsetzung Ihrer Versorgungsbezüge noch nicht er-
folgen konnte finden Sie an dieser Stelle die Telefondurchwahlnummer der Zentralkartei; 
dort können Sie den Namen der/des für Sie künftig zuständigen Versorgungssachbear-
beiterin/ -bearbeiters telefonisch erfragen.  

 
4 Steuermerkmale 

Hier werden die der Bezügeberechnung zugrunde gelegten Steuermerkmale aus Ihrer 
vorgelegten Lohnsteuerkarte bzw. Ersatzbescheinigung angegeben.  
•••• Steuerklasse 
•••• Zahl der Kinderfreibeträge 
•••• Kirchensteuermerkmale entsprechend der Konfessionszugehörigkeit der/des Versor-

gungsempfängers/ -empfängerin und der/des Ehegattin/ -gatten bzw. der/des Le-
benspartnerin/ -partners 
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5 Freibetrag Jahr/Monat 
Hier sind die Freibeträge benannt, die von der Lohnsteuerkarte bzw. Ersatzbescheini-
gung übernommen wurden oder sich aus den Eintragungen der Lohnsteuerkarte bzw. 
Ersatzbescheinigung errechnen. 
 

6 Basistarif 
Durch das Bürgerentlastungsgesetz können seit dem 01.01.2010 die Beiträge zur priva-
ten Kranken- und Pflegeversicherung in Höhe des Basistarifs im Lohnsteuerabzugsver-
fahren steuermindernd berücksichtigt werden. Haben Sie der Pensionsstelle im Landes-
verwaltungsamt Berlin eine Bescheinigung Ihrer privaten Krankenkasse über die Basis-
kranken – und Pflege-Pflichtversicherungsbeiträge vorgelegt, werden die der Beitrags-
bescheinigung entnommen Beträge hier ausgewiesen. 
 
 

7 Angaben zur Krankenkasse 
Sofern Sie in der Krankenversicherung der Rentner pflichtversichert sind ist hier der 
Kurzname Ihrer Krankenkasse und der maßgebende Beitragssatz angegeben.  
Im Beispiel: AOK Berlin, Beitragssatz 15,50 % 
 
 

8 Versorgungsnummer / Sachbearbeiterzeichen 
An dieser Stelle wird zunächst die achtstellige Versorgungsnummer angegebenen, unter 
der Ihr Versorgungsfall im Landesverwaltungsamt Berlin geführt wird. Dahinter finden Sie 
die Angabe des Bearbeiterzeichens der/des für Ihren Fall zuständigen Versorgungs-
sachbearbeiterin/ -bearbeiters (Beispiel: VB V 999).  
 
Bitte geben Sie bei Schriftwechseln stets Ihre Versorgungsnummer und das Bear-
beiterzeichen des aktuellen Versorgungsnachweises an. 
 
 

Sofern die Festsetzung Ihrer Versorgungsbezüge noch nicht erfolgen konnte und Sie 
eine Abschlagszahlung auf Ihre Versorgungsbezüge erhalten, ist kein Bearbeiterzeichen 
ausgewiesen (siehe auch unter Ziffer 2).  
 

 
 


